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AUSLEIHANZEIGE (Ausgabe 15.03.2008)
1. Erstverein
2. Vereinsvertreter

und

3. Zweitverein
4. Vereinsvertreter

und

5. Spieler/in (Name, Vorname)
6. Geburtsdatum
7. Spielausweis-Nr.

(
zeigen an,


dass sie einen schriftlichen Vertrag im Sinne des Abschnittes XI  der Spielordnung des Deutschen Handball-Bundes zur Ausleihe geschlossen haben.


Der Spieler/Die Spielerin wird


8. vom
9. bis


von dem genannten Erst- an den genannten Zweitverein ausgeliehen.


Mit ihrer Unterschrift erklären Vereine und Spieler/Spielerin rechtsverbindlich, dass sie mit der Ausleihe einverstanden sind.

(
zeigen an,


dass die Ausleihe des Spielers/der Spielerin vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Ausleihzeit widerrufen wird.


Der Spieler/Die Spielerin wird


10. ab


wieder für den genannten Erstverein spielen.


Mit ihrer Unterschrift erklären Vereine und Spieler/Spielerin rechtsverbindlich, dass sie mit dem vorzeitigen Ende der Ausleihe einverstanden sind.

Ort
Datum

Unterschrift und Stempel des Erstvereins
Unterschrift und Stempel des Zweitvereins
Unterschrift des Spielers/der Spielerin

Die Ausleihe muss dem DHB angezeigt werden. Die Ausleihanzeige muss dem DHB spätestens sieben Tage vor dem ersten Spieleinsatz für den Zweitverein und vor dem 16. Januar eines Jahres zugegangen sein.

Beizufügen ist der Spielausweis.

§ 69

Ausleihe von Spielern


(1)

Ein Verein der Bundesliga und der Zweiten Bundesliga (Erstverein) darf einen Spieler mit vertraglicher Bindung an einen anderen Verein (Zweitverein) zum Einsatz in der Bundesliga, Zweiten Bundesliga oder Regionalliga –jedoch nicht in derselben Staffel– unter folgenden Voraussetzungen ausleihen:



a)

Der Spieler besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und hat das 23. Lebensjahr am Tage der Ausleiheanzeige an den DHB noch nicht vollendet.



b)

Der Spieler hat sein Einverständnis zur Ausleihe an den bestimmten Zweitverein schriftlich erklärt. Er kann zur Abgabe der Einverständniserklärung nicht im Voraus verpflichtet werden. 



c)

Die Ausleihe muss dem DHB und, bei Ausleihe an einen Regionalligaverein, dem zuständigen Regionalverband angezeigt werden. Die Ausleiheanzeige muss dem DHB und ggf. dem zuständigen Regionalverband spätestens 7 Tage vor dem ersten Spieleinsatz für den Zweitverein und vor dem 16. Januar eines Jahres zugegangen sein. 



d)

Notwendiger Bestandteil der schriftlichen Ausleiheanzeige sind die rechtsverbindlichen Einverständniserklärungen des Spielers, des Erstvereins und des Zweitvereins sowie die Angabe des kalendermäßig bestimmten Ausleihezeitraumes. 



e)

Die Ausleihedauer endet – unbeschadet der Angabe in der Ausleiheanzeige – auch durch spätere einvernehmliche Widerrufsanzeige der beiden Vereine und des Spielers, darüber hinaus zwangsläufig mit Ende des Spielervertrages (Erstverein), spätestens jedoch am 30. Juni des Spieljahres. 



f)

Die Ausleihe desselben Spielers ist während eines Spieljahres nur einmal und nur an einen Verein möglich. 



g)

Der Erstverein kann im laufenden Spieljahr höchstens drei Spieler ausleihen, der Zweitverein höchstens drei Ausleihe-Spieler aufnehmen. 


(2)
Während der Ausleihedauer bleibt der Vertrag des Spielers mit seinem Erstverein gültig. An diesen Vertrag ist die Ausleihe gebunden.


(3)
Die Ausleihe eines Spielers gilt nicht als Vereinswechsel.


(4)
Bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Buchst. a) - g) gilt die Spielberechtigung für den Zweitverein als erteilt. Eine Wartefrist entfällt. Der DHB kann für den Nachweis der Ausleihe-Spielberechtigung einen gesonderten Spielausweis anfertigen.


(5)
Nach Ende der Ausleihefrist ist der Spieler ohne Wartefrist wieder für seinen Erstverein spielberechtigt.


(6)
Die Verbände können festlegen, dass Spieler der Bundesligen gemäß den vorstehenden Bestimmungen auch an Vereine zum Einsatz in der Oberliga ausgeliehen werden können. Anträge sind seitens der Vereine den beiden betreffenden Passstellen vorzulegen.

§ 70

Zweifachspielrecht in Mannschaften der Bundesligen


(1)

Der gemäß § 69 ausgeliehene Bundesligenspieler ist für seinen Erstverein und den Zweitverein gleichzeitig in den Bundesligenmannschaften und Regionaligamannschaften (und nur in diesen) spielberechtigt (Zweifachspielrecht), wenn



–‑

das Zweifachspielrecht in der Ausleiheanzeige (s. § 69 Abs. 1 Buchst. c) und d)) erklärt worden ist und



–
‑
der Spieler das 23. Lebensjahr am Tage der Ausleiheanzeige noch nicht vollendet hat. 


(2)
Die Entscheidungen des Erstvereins sind bei Interessenkollision, Bestimmung des Spieleinsatzes etc. vorrangig (nur interne Wirkung zwischen Erst- und Zweitverein).


(3)
Wird gegen einen Spieler eine Sperre verhängt, gilt diese für beide Vereine. Für die vorzeitige Entsperrung gemäß § 5 Abs. 5 Rechtsordnung sind die Spiele der Mannschaften des Vereins maßgeblich, in dessen Mannschaft der Straftatbestand erfüllt wurde.







